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   Gemeindeamt Kleblach-Lind  

   A-9753   LIND   im   Drautal 

Bezirk Spit tal  an der Drau  

Tel.: 04768/217 FX 217-4 

E-Mail:  kleblach-lind@ktn.gde.at  

Homepage: www.kleblach-lind.at  

 

Zahl: 004-3   1/2021 

Aus dem Gemeinderat 
 

Am 24.03.2021 fand die 1. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kleblach-Lind im Jahr 

2021 statt. (Konstituierende Sitzung) 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden in dieser Sitzung behandelt: 

Angelobung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs. 3 K-AGO. 

Manfred Fleißner  Helmut Guggenbichler  

Andreas Guggenbichler  Andreas Wuggenig  

Hermann Schluder  Peter Zauchner  

Andreas Strauß  MMag. Paul Amenitsch  

Christian Wegscheider  Alfred Brunner  

Markus Steiner  Martin Wegscheider  

Stefanie Steiner-Raunegger  Eva Steiner, BEd 

Ing. Michael Unterguggenberger   

 

Die Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates legen das Gelöbnis gemäß § 21 Abs. 3 K-

AGO ab. 

 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu 

halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

Angelobung des neu gewählten Bürgermeisters gemäß § 25 Abs. 1 K-AGO. 

Der neu gewählte Bürgermeister Manfred Fleißner legt in die Hand des Bezirkshauptmannes 

das Gelöbnis gemäß § 25 Abs. 1 der K-AGO ab.   

 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu 

halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 
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Angelobung der Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 Abs. 4 K-AGO. 

 

ÖVP SPÖ FPÖ 

Ing. Mathias Schluder Mag. Anita Guggenbichler Daniel Haßlacher 

Walter Obernosterer Markus Wegscheider  

DI Isabella Angerer   

Josef Brunner   

Leonie Huber   

Wolfram Dorfer   

Ludwig Brunner   

 

Die neu gewählten Ersatzmitglieder des Gemeinderates legen das Gelöbnis gemäß § 21 Abs. 

3 K-AGO ab.  

 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu 

halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 

sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO. 

Der Vorsitzende erklärt sodann aufgrund der eingebrachten Wahlvorschläge nachstehende 

Mitglieder des Gemeinderates als Vizebürgermeister, sonstige Mitglieder des Gemeinde-

vorstandes und Ersatzmitglieder für gewählt: 

1. Vizebürgermeister:          Hermann Schluder (ÖVP) 

Ersatzmitglied:                 Stefanie Steiner-Raunegger (ÖVP) 

2. Vizebürgermeister:          Andreas Guggenbichler (SPÖ) 

Ersatzmitglied: Christian Wegscheider (SPÖ) 

Sonstiges Mitglied des 

Gemeindevorstandes:          Alfred Brunner (FPÖ) 

Ersatzmitglied: Andreas Strauß (ÖVP) 

 

Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des 

Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 25 K-AGO. 

Die Vizebürgermeister legen sodann vor dem Gemeinderat in die Hand des 

Bezirkshauptmannes das im § 21 Abs. 3 K-AGO vorgeschriebene Gelöbnis ab. 
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“Ich gelobe der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu 

halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

Die sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ersatzmitglieder legen sodann vor 

dem Gemeinderat in die Hand des Bürgermeisters das im § 21 Abs. 3 K-AGO 

vorgeschriebene Gelöbnis ab. 

 

“Ich gelobe der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu 

halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht 

unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO. 

Zusammensetzung der Ausschüsse: 

1. Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung 

 

Obmann Markus Steiner 

Mitglieder MMag. Paul Amenitsch  

Eva Steiner, BEd 

Helmut Guggenbichler  

Christian Wegscheider 

 

2. Ausschuss für Umweltschutz:  

 

Obmann Ing. Michael Unterguggenberger  

Mitglieder MMag. Paul Amenitsch  

Andreas Wuggenig 

 

3. Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft 

 

Obmann Hermann Schluder  

Mitglieder Alfred Brunner  

Peter Zauchner  

 

4. Ausschuss für Angelegenheiten der Familien: 

 

Obfrau Stefanie Steiner-Raunegger  

Mitglieder Eva Steiner, BEd 

Martin Wegscheider 

 

5. Bauausschuss: 

 

Obmann Andreas Strauß  

Mitglieder Andreas Wuggenig 

Peter Zauchner  

Markus Steiner 
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Die Mitglieder der oben angeführten Ausschüsse werden auf Grund der eingebrachten 

Wahlvorschläge der einzelnen Gemeinderatsfraktionen vom Gemeinderat bei allen 

Ausschüssen jeweils einstimmig gewählt. 

 
 


